
n,.,..'i.',';.^.-'?'"!.-.:;.'..*:
^'^^y':'^'-'-
n ';

. I

f^-/

•';'.

f::'^
t

^ Abgeordnetenhaus von Berlin
6. Wahlperiode

Drucksache 6/

06.10.73

606

';':,--''
'.;: ' '

iA •.' •'
^

Vorlage - zur Kenntnisnahme "

gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von Berlin

*

über Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-196
für die Verbreiterung der Plantagenstraße zwischen der Albrechtstraße
und der Südendstraße, für die Verbreiterung der Breite Straße
zwischen der Albrechtstraße und der Leydenallee
sowie für das Grundstück Albrechtstraße 20, Breite Straße l
im Bezirk Steglitz
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Wir bitten, gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von
Berlin zur Kenntnis zu nehmen, daß der Senator für Bau-
und Wohnungswesen die nachstehende Verordnung erlassen
hat:

Verordnung
liber die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-196

für die Verbreiterung der Plantasenstraße
zwischen der Albrechtstraße und der Südendstraße,

für die Verbreiterung der Breite Straße
zwischen der Albrechtstraße und der LeydenaUee

sowie für das Grundstück Albrechtstraße 30,
Breite Straße l Im Bezirk Steglttz

Vom l. September 1972
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Auf Grund des § 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni
1960 (BGB1.1 S. 341 / GVB1. S. 667), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 7. Juni 1972 (BGB1.I 8.873 / GVB1. S. 1052),
in Verbindung mit § 4 Abs. l Satz l des Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesbaugesetzes vom 21. Oktober 1960 (GVB1.
S. 1080), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 1972
(GVB1. S. 884), wird verordnet:

§ l
Der Bebauungsplan XII-196 vom 30. September 1970 für

die Verbreiterung der Plantagenstraße zwischen der
AIbrechtstraße und der Südendstraße, für die Verbreiterung
der Breite Straße zwischen der Albrechtstraße und der
Leydenallee sowie für das Grundstück Albrechtstraße 20,
Breite Straße l im Bezirk Steglitz, der den durch Verord-
nung vom 29. Mai 1963 (GVB1. S. 595) festgesetzten Bebau- ,
ungsplan XII-93 für den Bereich des Steglitzer Verbinders
zwischen Mittelstraße, Breite Straße, AIbrechtstraße, Fi-
landastraße, Südendstraße und Selerweg im Bezirk Steglitz
teilweise ändert, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirkamt

Steglitz von Berlin, Abteilung Bauwesen, Vermessungs-
amt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes

Die Verötfentllchung-en des Abgeordnetenhauses sind beim Kulturbuchverlag Berlin, l Berlin 30, Passauer Straße 4,
Telefon 2 IS 60 71, zu beziehen.
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köiinrn brlm Bezirksamt Stcglitz von Berlin, Abtfilung
U.'uiwc.st-n. St.adtplaniingyanit und Bauaufyichtsamt. wäh-
rciKl ijcf Dienstytundun kostenfrei cing-esehen werden

§ 3

\ Der vorhandene Baumbestand Innerli.Ub der künftigen
Parl-thäfen soll weitgehend erhalten bleiben. Das vor dem
i Grundstück Plantag-enstraße 3 befindliche Naturdenkmal

(Ahornbaum) bleibt von der Baumaßnahme unberührt.

Ky..

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verki'ndung i
im Gesetz- und Verordnungrsblatt für Berlin in Kraft.

.1. Begründung:

I. Veranlassung des Planes

Die stetige Weiterentwicklung des Kraftfahrzeugverkehrs
und rias damit verbundene Ansteigen dc'r Zahl der zugp-
lassciiun Fahrzeuge hat eine ständige Vergrößerung des
Parkraumbcdarfs zur Folge.

Ini Bereich der Albrechtstraße, die als überörtliche
HauptverkchrRKtraße intensiv durch den fließenden und
ruhenden Verkehr belastet ist, macht sich das Fehlen von
Parkraum in Folge der überwiegenden Altbausubstanz mit
ausgeprägter Gcsuhäftsnutzung besonders stark bRmcrk-
bar. Da an dieser Straße Grundstücke zur teilvveisen Bc-
hebung der Parkraumnot nicht zur Verfügung stehen, soll
eine Verbrritcrung der unmittelbsir benachbarten Planta-
genstraße und Breite Straße den Ausbau von Parkhäfen
ermöglichen.

Der Bebauungsplan schafft hierfür in seinem Geltungs-
bcreich die rerhtlichen Voraussetzungen. Die Verbreiterung
der PluntnpenstraUe dlrnt außcrdeni einem relbung-alose-
rein Verkehr der Fahrzeuge der Berliner Feuerwclir von
und zur Fnierwache auf dem Grundstück Plantag-en-
.straße 12-14 Ecke Südcndstraße 16-18 a,

Das Grunilstück Albrcchtstraße 20 Ecke Breite Straße l
wiii-tlc zur rpchtlichen Sicherung: der künftig'en Ausbau-
breitü der Albrerhtstraße in den Gcltung-sberelch des Be-
bnuungsplanes einbezogcn.

In der vorbereitenden Baulcltplanung- - Flächennutzungs-
plan von Berlin vom 30. Juli 1965 (ABI. 1970 S. 703), zu-
Intzt geändert durch den 2. Änderung-splan vom 21. April
1971 (ABI. 1972 S. 778) ist das angrenzende Gelände beider-
scits der PIantagenstraße als allgemeines Wohngebiet mit
der Geschoßflächenzahl 1,0 dargestellt. Das Gelände hcider-
suits der Breite Straße ist ebenfalls als allgemeines Wohn-
gebiet dargestellt. Die Geschoßflächenzahl beträgt westlich
der Breite Straße und in einem 40 m breiten Streifen längs
der Albrechtstraße 1,0, östlich der Breite Straße 0,6.

Niich dem Baunutzungsplan in (ier Fassung vom 23. De-
zembor 1960 (ABI. 1961 S. 742) Hegt das Gelände beider-
solts der PIantagcnstraße im gemischten Gebiet der Bau-
Btufc IV/3 (Westseite) und der Baustufe III/3 (Ostseite).
Das Gelände an der AIbruchtstraße und westlich der Breite
Straße liegt im gemischten Gebiet der Baustufe IV/3, das
Gelände östlich der Breite Straße im allgemeinen Wohn-
gcbiet der Baustufe 11/3.

II. Inhalt des Planes

Die innerhalb des Geltung'sbcreichs des Bebauung.splanes
liegenden Teile der Plantagenstraße und dpr Breite Straße
erhalten unter Beibehaltung der biyherig-cn Fahrbahnbrei-
ten auf beiden Seiten Parkhäfen mit insg-usaint etwa 150
Parkständcn. Die Straßenverkehrsfiäche in der Plantagen-
Straße soll aiia diesem Gründe entsprechend den örtlichpn
Gügcbenhciten von 15,0 m auf 18,75 m, 21,5 bzw. 22,5 m und
in der Breite Straße von 16,95 m auf 23,5 m verbreitert
werden.

Für rilc.se Tiei'baumaßnahme werclcn Tcilflächcn dor Vor-
gärten der Grundstüc'kc Plantagcnstraße 1-7, 12-23, Eck-
prundstuck PI.'intagenalrii.ße/AlbrechtstraOc 108, Albrccht-
Straße 20 Ecke Breite Straße l. Breite Straße 2-7 und 3-t-'ll
als Straßenvcrkehrsdäche festgesetzt.

Die förmlich fcstg-estellten Straßen- und Baufluchtlinicn
und fcHtg-esetzten StraßenbRgrenzungalinien werden hierbei
aufg'ehoben und der Planung entsprechende Straß enbcg-rcn-
zungslinien und Baugrcnzen festgesetzt.
2

Zur besseren Verkehrsübersicht wurden an den Kreuxun.
gen der Breite Straße mit der Leydenallee und der Mittel-
straße Eckabschräg'ung'en ang'eordnet.

Das Grundstück Albrechtstraße 20 Ecke Breite Straße l
wurde in den Geltungsbereich einbezogen, um in diesem
Bereich durch Festsetzung der Straßenbegrenzungslinie den
Ausbau der Albrechtstraße in einer Breite von 32 m zu
ermög-lichen. Auf dem durch die Abtretung- der Straßen-
verkehrsfläche verkleinerten Grundstück befinden sich ein
4gcschossiges Wohng-ebäude und ein Ig'eychossie'er Laden-
trakt. Der Bebauungsplan setzt hier in Entwicklung- aus
der vorbereitenden Bauleitplanung die überbaubare Fläche
des Baugrundstücks (Baukörper) und die Zahl der zulässi-
gen Vollgeschosse entsprechend der vorhandenen Bebau-
ung fest. Das Baugrundstück wurde dem allgemeinen
Wohngebiet zugeordnet. Die überschreitiing der Gcschoß-
flächenzahl um 0,74 auf 1,74 1st als Entwicklung aus dem
Flächennutzungsplan anzusehen. Eine intensivere Nutzung
dea Grundstücks in dieser exponierten L;'.ge an einer Ge-
schäftsstraße 1st vom Straßenbild und von seiner Lage her
städtebaiilich gerechtfertigt. Die erforderlichen Flächen für
den ruhenden Verkehr stehen - zum Teil in einer unter-
Irdischen Anlage - zur Verfügung.

III. Verfahren

Der Bebauungsplan hat den zu beteiligenden Behörden
und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, zur Stel-
lungnahme vorgelegen. Bedenken und Anregungen wurden
nicht vorgebracht.

Der Bebauungsplan hat die Zustimmung tier Buxirksvür-
ordnetenversammlung des Bezirks Steglitz mit Beschluß
vom 25. November 1970 erhalten und in der Zpit vom
11. Januar 1971 bis 11. Februar 1971 öffentlich ausgclegen.
Während der öffentlichen Ausleg-ung wurden g-egen den
Bebauungsplan Bedenken und Anregungen vorgebracht von
a) Herrn Klaus Günther

im Namen des Eigentümers des Grundstücks Planta-
genstraße 7,
Herrn Ernst Pommerening,

b) Herrn August Demuth
als Eigentümer des Grundstücks PIantagenstraiie 5,

c) Herrn August Wilhelm Rudolph,
' Firmeninihaber aujf dem Grundstück Breite Straße 39,

d) Herrn Max Eienert

als Miteigentümer des Grundstücks Breite Straße 4.
Zu'a):

Die Bedenken richten sich nicht gegen die Aufgabe des
Vorg'artens, sondern g'eg'en den Verlust des wertvollen
alten Kastanienbaumes an der nördlichen Grundstücks-
grenze innerhalb des Vorgartens.

Zu b):

Die Bedenken richten sich gegen die Anlage eines Park-
hafens vor dem Grundstück. Bei Verwirklichung dieser
Absicht sei die vorhandene Tiefgarage nur noch mit
Schwierigkeiten zu erreichen. § 3 der Garagen Verordnung
sehe vor, daß zwischen dem Bürg'crsteig- und (icr Rampe
eine waag-erechte Fläche von mindestens 3 m Läng-e vor-
handcn sein müsse. Nach Ausbau der Parkhäfen entfiele
sie; außerdem würde die Rampe zur Tiefgarage das zu-
lässige Gefalle von 15% überschreiten.
Zu c):

Die Bedenken richten sich gegen dte Abtrotung cles Vor-
partcns. Die Fahrbahnbrelte der Breite Straßo reiche für
parkpndc I''ahrzeug:e aus, da im Straßenabschnitt xwischcTi
AlbrechtBtrnße und Mittelstraße nachmittags ohnehin nur
drei bis vier Kraftfahrzeuge abgestellt werden. Es komme
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hinzu, daß auf dem Grundstück Breite Straße 2 etwa
20 Stellplätze ungenutzt seien. Des weiteren sei zu fragen,
weshalb das landeseigene Grundstück Breite Straße 5
Ecke Mittelstraße 12 nicht als Parkplatz angelegt werde.
Eine solche Nutzung- würde es ermög'Iichen, die zum
Charakter der Villenstraße gehörenden Vorgärten zu er-
halten. Im übrig-en sei zu befürchten, daß die Tür der auf
dem Grundstück Breite Straße 39 vorhandenen Garage
nicht mehr zu öffnen sei, wenn die Qrundstückseinfriedung
um etwa 3,50 m zurückgesetzt werde.

'Zu d):

Herr Bienert vertritt die Auffassung, es bestehe kein
Grund, die Breite Straße im Abschnitt zwischen Albrecht-
straße und Leydenallee zu verbreitern, da für die Anlieg-er
die vorhandenen Parkmöglichkeiten ausreichen. Es sei auch
nicht zu erwarten, daß Besucher der Albrechtstraße hier
Parkmög'lichkeiten benötigen, weil die Albrechtstraße zur
Zeit keine Geschäftsstraße sei und durch die Errichtung
von zwei Auto-Reparaturwerkstätten in der Albrechtstraße
den Rang einer Geschäftsstraße auch nicht mehr erlangen
werde.

Die Bedenken und Anregungen zu a) werden bei der
Durchführung der Straßenbaumaßnahme berücksichtigt.
Die Bedenken zu b) wurden zurückg-enommen. Die Beden-
ken zu c) und d) mußten unberücksichtigt bleiben.

Zu a):

Im Rahmen der Erörterung der Bedenken und Anregun-
gen durch das Stadtplanungsamt Steglitz wurde geprüft,
ob der Kastanienbaum erhalten bleiben kann. Herrn
Günther wurde im Einvernehmen mit dem bezirklichen
Tiefbauamt mitgeteilt, daß das Bezirksamt bei Straßen-
baumaßnahmen grundsätzlich bemüht sei, Bäume zu erhal-
ten. Auch im vorliegenden Falle sei zu erwarten, daß der
bezeichnete Kastanienbaum bei der Anlage der Parkhäfen
nicht gefällt werden muß, zumal er innerhalb des künftl-
gen Gehwcgbereiches stehe. Eine Entfernung des Baumes
im Interesse der allgemeinen Sicherheit sei nur dann
unvermeidbar, wenn sich bei der Planungsdurchführung
ergäbe, daß durch die neue Höhenlage des auszubauenden
Gehweges die Standsicherheit des Baumes g-efährdet bzw.
das Wurzelwerk in Mitleidenschaft gezogen werde.

Die Bedenken wurden daraufhin aufrecht erhalten.

Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen
nahm dies zum Anlaß, der Bezirksverwaltung zu empfehlen,
die Straßenbauarbeiten und die notwendigen Arbeiten der
I-ieitungsvorwaltungen so zu gestalten, daß der Baum
gegebenenfalls unter Wegfall von Parkständen - auf

jeden Fall erhalten bleibt und auch im Wurzelwerk nicht
wesentlich beschädigt wird. Das örtliche Tiefbauamt wird
dieser Empfehlung und damit der Anregung des Herrn
Günther folgen.

Zu b):

Die Bedenken wurden nach Erörterung zurückgenommen,
nachdem durch eine Untersuchung des Tiefbauamtes
Steglitz festg-estellt worden war, daß nach Fertig'stellung
der Parkhäfen und des Gehweges die Rampenneigung zur
Tiefgarag-e etwa 12,5% beträg-t. Die nach § 3 Aba. 2 der
Verordnung über Garagen (Garagenvcrordnung - GaVO -)
vom 16. Dezember 1966 (GVB1. S. 1789) zwischen der
öffentlichen Straße und der Rampe vorgeschriebene waage-
rechte oder bis zu 10% geneigte Fläche von mindestens 3 m
Länge entfällt ersatzlos. Das bezirkliche Bauaufsichtsamt
hat hiergegen keine Bedenken, weil die Rampensteigung
nicht erheblich über der für die vorgenannte Abstand-
fläche zulässigen Steigung liegt.

Zu c):

Als Auswirkung des ständig steigenden Verkehrsauf-
kommens müssen in der AIbrechtstraße zur Bewältigung
des ruhenden Verkehrs bereits die Gehwege zum Parken
benutzt werden. Dieye nur als Notlösung zu betrachtende
Maßnahme reicht nicht aus, so daß auch die Nebenstraßen
parkende Kraftfahrzeuge aufnehmen müssen. Bei einer
Fahrbahnbreite von 7,0 m - wie sie die Breite Straße auf-
weist - würde der Durchgangsverkehr durch parkende
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Fahrzeuge erschwert und die Unfallgefahr urhöht werden.
Die Hcrstollung von Parkhiifen unter Inanspruchnahme
privater Gnindytück.'itc'ilfläclien (Vorgürtrn) l.st (Inl)cr y.iir
teilweisen Behebung' dor lin Einzug'sberulch der Albrec'ht-
Straße bestehenden Parkraumnot unumg-äng-Ilch. Bei Ab-
wägung der privaten und öffentlichen Intereascn mußtfn
daher die privaten Interessen an der Erhaltung der Vor-
gärten zurücktreten.

Die Bedenken hinsichtlich der Benutzbarkeit der Garage
müssen als unbegründet angesehen werden, da Messungen
ergeben haben, daß sich die Tür auch nach Zurücksetzen
des Zaunes und dem Einbau eines entsprechRnclcn Torr.s
(gegebenenfalls KIapptor) öffnen läßt. Die Mittel für die
erforderlichen baulichen Änderungen sind in den Ausbau-
kosten für die Parkhäfen enthalten.

Bei dem Grundstück Breite Straße 2 handelt es sich um
private Stellplätze, die auf Grund der einschlägigen bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften für die Bewohner dieses
Grundstücks und des Grundstücks Breite Straße 3 (wirt-
schaftliche Einheit) angelegt worden sind und diesen zur
Verfügung stehen müssen. Eine öffentliche Nutzung dieser
Stellplätze scheidet aus.

Das Grundstück Breite Straße 5 Ecke Mittelstraße 12
soll durch den im Verfahren befindlichen Bebauung's-
plan XII-130 als Grünfläche mit der Zweckbeytlmmung:
„Spiel- und Tummelplatz" festgesetzt werden, Dieser Platz
iät als Ersatz für die Spielfläche auf deiuGrundsliK'kMittel-
Straße 5-6, die zugunsten einer baulichen Anlage für soziale
Zwecke aufgegeben werden muß, vorgesehen. Eine Ver-
Wendung- des Grundstücks als öffentliche Parkfläche kann
daher nicht in Erwägung gezogen werden.
Zu d):

Herr Bienert bezweifelt die Notwendigkeit der Anlage
von Parkhäfen In der Breite Straße. Hierzu wird auf die
Ausführungen unter A (I) und ,,;;u c" vfi'v.'K.'aexi.

Die Errichtung von zwei Auto-Rcparaturwcrkstätteii
im Nahbereich der Plantagcnstraßt: und Breite Straße
mindert nicht die Nac'hfrag-t' nach Parkmöglichkeiten inner-
halb des ang-csproclienen Bereichs, da es In der Albrncht-
straße eine große Anzahl von Geschäften und Firmen
anderer Branchen gibt, die dieser Straße den Rang oincr
Geschäftsstraße verleihen.

B. Rechtsgrundlage:

Bundesbaugesetz vom 23. Juni 1960 (BGB1. l S. 341 /GVB1.
S. 667), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juni 1972
(BGB1. I S. 883 / GVB1. S. 1052), in Verbindung mit der
Baunutzung-sverordnung in der Faasun^ voni 26. Novembur
1968 (BGB). I S. 1297, berichtigt BGB1. 1969 I S. 11 / GVB1.
S. 1676, berichtigt GVB1.1969 S. 142);
Gesetz zur Ausführung des Bundesbaugesetzes vom 21. Ok-
tober 1960 (GVB1. S. 1080), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Mai 1972 (GVB1. S.884).

('. ffaushaltsmäßigr Auswirku'iufcn:
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Die überschläglich erniittclten Kosten
für den Grunderwerb betragen etwa . . 700000,— DM
Im Haushaltsplan von Berlin sind die
Mittel für den Ausbau der Parkhäfen
und Gehwege in der Breite Straße
(Nordseite) ab Rechnungsjahr 1971
beim Abschnitt 4202 - Steglitz -, Haus-
haltsstelle 77011 (I) • ab 1972 Haus-
haltsstelle 7751.1 (I) in Höhe von . . 80000,— DM
eingesetzt.

b) Pursonalwirtychaftliche Aiiswirltungen:
Keine.

Berlin, den 18. September 1972

Der Senat von I^'rlii]

Klaus Schütz S <: hwedlc r
Reg-. Bii.rg-crmei.strr Kcnator

für B;iu- und Wohnung'.swcNC;!
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